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Aktuelle Berichte 

Flexibilität beim Übergang in die Rente 2/2015 

In aller Kürze 

 Der Bericht beschreibt den Status Quo zum flexiblen Renteneintritt, die existie-

renden Regelungen sowie die Hinderungsgründe ihrer Inanspruchnahme. Dabei 

geht es sowohl um Weiterbeschäftigung nach dem Renteneintrittsalter als auch 

um parallele Beschäftigung bei einem vorzeitigen Renteneintritt. Anschließend 

werden aktuell diskutierte Reformvorschläge vorgestellt.  

 Möglichkeiten der Flexibilisierung bestehen auf gesetzlicher, tariflicher und be-

trieblicher Ebene. Diese werden jedoch selten für eine längere Beschäftigung ge-

nutzt.  

 Gesetzliche Regelungen erlauben grundsätzlich einen beliebig späteren Renten-

eintritt, tarifliche und betriebliche Regelungen sehen teilweise Erwerbsaustritts-

zeitpunkte vor (i.d.R. die Regelaltersgrenze).  

 Die Zu- und Abschläge bei späterem bzw. früherem Renteneintritt sollen die 

gesparten bzw. zusätzlichen Rentenausgaben ausgleichen und setzen einen Be-

schäftigungsanreiz.  

 Weitere Beschäftigungsanreize könnten über Änderungen in den Regelungen zu 

Beiträgen gesetzt werden.  

 Die Teilrente ist eine vielversprechende, wenn auch bisher kaum genutzte und 

daher reformbedürftige Option des gleichzeitigen Bezugs von Rente und Er-

werbseinkommen. Die Kombirente stellt eine flexibilisierte Weiterentwicklung 

der Teilrente dar.  
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1 Renteneintritt: Status Quo 

1.1 Fakten 

 Der Anteil der Regelrente im Zugang in die Altersrenten liegt bei 33,2 Prozent 

(DRV 2014a: 65). Demnach gehen zwei Drittel der Versicherten vorzeitig in den 

Ruhestand.  

 Die Beschäftigungschancen Älterer spielen eine wichtige Rolle, bedenkt man, 

dass 2013 von den Zugängen in eine Altersrente der gesetzlichen Rentenver-

sicherung lediglich 26 Prozent aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 

kamen (vgl. Czepek 2015).  

 Die Regelaltersgrenze lag bis zum Jahrgang 1946 bei 65 Jahren und steigt bis 

zum Jahrgang 1964 auf 67 Jahre an. 

 Das effektive Renteneintrittsalter steigt kontinuierlich und lag 2013 bei etwa 64 

Jahren (DRV 2014a: 137). Der Anteil von Rentenzugängen über 66 Jahre lag 

2013 bei 1,5 Prozent (DRV 2014a: 139). Laut Daten des Statistischen Bundes-

amtes steigt die Beschäftigung von Älteren. 2013 waren etwa fünf Prozent der 

Personen über 65 Jahren erwerbstätig (Statistisches Bundesamt 2015).  

1.2 Flexibilität 

 Flexibilisierung bezeichnet den gleitenden Übergang mit einer Parallelität von 

Erwerbstätigkeit und Rente. Im Folgenden werden sowohl Instrumente eines vor-

zeitigen Renteneintritts als auch die Konditionen der Weiterbeschäftigung nach 

dem Regelrenteneintrittsalter beschrieben. 

 Es finden sich Möglichkeiten der Flexibilisierung auf gesetzlicher, tariflicher und 

betrieblicher Ebene. Möglichkeiten für längere Beschäftigung werden allerdings 

kaum genutzt. Wichtig sind dabei nicht nur rentenrechtliche Regeln, sondern et-

liche weitere Faktoren wie Weiterbildung und Gesundheit (vgl. Weber 2014). 

 Aufgrund des Rückbaus gesetzlicher Frühverrentungsoptionen gewinnen tarifli-

che und betriebliche Regelungen an Bedeutung.  

 Maßnahmen zum flexiblen Übergang bestehen eher bei großen und bei tarif-

gebundenen Betrieben. Betriebe mit höheren Anteilen von Älteren oder von 

Frauen bieten hingegen seltener flexible Wege in den Ruhestand an (vgl. Fröhler 

et al. 2013). 
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2 Existierende Regelungen und Hindernisse 

2.1 Zu- und Abschläge bei späterem bzw. früherem Renteneintritt 

Die rentengesetzlichen Regelungen lassen nach der Regelaltersgrenze einen beliebig 

späten Renteneintritt zu. Auch kann ab dieser Grenze in beliebiger Höhe zu einer 

Rente hinzuverdient werden. In der gesetzlichen Rentenversicherung gelten ein Ab-

schlag von 0,3 Prozent je Monat des Renteneintritts vor der Regelaltersgrenze (bei 

einer Wartezeit von 45 Jahren keine Abschläge, „Rente mit 63“) und ein Zuschlag von 

0,5 Prozent je Monat eines Renteneintritts nach der Regelaltersgrenze. Bei Betriebs-

renten gelten häufig Abschläge in Höhe von 0,5 Prozent je Monat (vgl. Bäcker et al. 

2009), der gesetzliche Korridor liegt bei 0,3 bis 0,6 Prozent je Monat. Damit soll ein 

versicherungs-mathematischer (kostenneutraler) Ausgleich für den längeren bzw. 

kürzeren Rentenbezug gesetzt werden. Der damit verbundene (Weiter-) Beschäfti-

gungsanreiz ist erwünscht.  

Werden medizinisch die Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente festge-

stellt, kann der Renteneintritt vor dem 63. Lebensjahr erfolgen. Die Rentenhöhe wird 

bestimmt, als ob vom Zeitpunkt der Erwerbsminderung bis zum 62. Lebensjahr Bei-

träge wie vor der Erwerbsminderung gezahlt würden. Allerdings gelten auch hier 

Abschläge (vor Vollendung des 63. Lebensjahres). 

2.2 Teilrenten 

Die Teilrente wird als 1/3-, 1/2- oder 2/3-Rente gewährt. Sie kann frühestens ab dem 

63. Lebensjahr bezogen werden und erfordert eine Wartezeit von 35 Jahren. Vor der 

Regelaltersgrenze gibt es Hinzuverdienstgrenzen, die sich am Einkommen der letzten 

drei Jahre orientieren. Auch gelten die o.g. Abschläge. 

Die Teilrente gewährleistet die Parallelität von Erwerbs- und Renteneinkommen.  

Genutzt wird sie kaum (etwa 0,2 % der Rentenzugänge; eigene Berechnungen, DRV 

2014b: 74). Ursachen dafür sind: 1.) mangelnde Akzeptanz von Teilzeitarbeit, 2.) star-

re Hinzuverdienstgrenzen, 3.) zu kompliziert, 4.) spätes mögliches Eintrittsalter (vgl. 

Fröhler et al. 2013).  

Bisher setzt die Teilrente Fehlanreize, da sich eine Lohnerhöhung sogar negativ aus-

wirken kann, wenn dadurch eine Hinzuverdienstgrenze knapp überschritten wird. 

2.3 Altersteilzeit 

Die Altersteilzeit ist tariflich geregelt, bis 2010 wurde sie durch die BA gefördert. 

Altersteilzeitregelungen waren 2010 mit einem Anteil von fast 55 Prozent die häu-

figste flexible Übergangsmöglichkeit unter den betrieblichen Angeboten. Sie findet 

sich häufiger im Dienstleistungs- als im Industriesektor (vgl. Fröhler et al. 2013).   
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Altersteilzeitarbeit in der bisherigen Form wird fast ausschließlich zur Frühverrentung 

(im Blockmodell) und nicht zum gleitenden Übergang genutzt. Einer Ausweitung der 

Altersteilzeit in Tarifvereinbarungen stehen von betrieblicher Seite am häufigsten zu 

hohe Kosten entgegen (vgl. Fröhler et al. 2013).  

2.4 Lebensarbeits- und Langzeitkonten 

Lebensarbeits- und Langzeitkonten sind im Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbe-

dingungen für die Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen („Flexi II“-Gesetz) 

geregelt und werden unterschiedlich bewertet. Sie sind nicht weit verbreitet: Zwei 

Prozent der Betriebe bieten Langzeitkonten an (Ellguth et al. 2013).  

Derartige Konten können die Flexibilität über die Lebensarbeitszeit hinweg ermögli-

chen. Hinderungsgründe bei den Lebensarbeits- und Langzeitkonten sind die Voraus-

setzung einer langen Betriebszugehörigkeit, die durch das Unternehmen eingegange-

nen Zeitschulden und die Unsicherheit bei Insolvenz, die trotz gesetzlicher Regelun-

gen fortbesteht. 

2.5 Sozialversicherungsbeiträge nach dem Renteneintrittsalter 

Die Beitragspflicht zu den Sozialversicherungen bei einer Weiterbeschäftigung älterer 

Arbeitnehmer ist von dem Alter, dem Bezug einer Rente sowie der Beschäftigungsart 

abhängig:  

Während Rentner von den Rentenversicherungsbeiträgen befreit sind, zahlen die 

Arbeitgeber ihren Teil der Beiträge, der bei Versicherungspflicht zu zahlen wäre. Für 

die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sind Personen hingegen dann versiche-

rungsfrei (§ 28 Abs. 1 SGB III), wenn sie die Regelaltersgrenze erreicht haben. Ab dem 

Erreichen der Regelaltersgrenze wird aus Arbeitnehmersicht kein Beitrag mehr be-

zahlt und keine Leistung mehr erbracht. Arbeitgeber zahlen hingegen den Beitrag  

(§ 346 Abs. 3 SGB III). In beiden Fällen ist das Äquivalenzprinzip verletzt, da den Bei-

trägen keine Leistung mehr gegenübersteht. Grund für die Beiträge der Arbeitgeber 

ist, dass die Arbeit von Personen unterhalb der Regelaltersgrenze nicht teurer sein 

soll als die von älteren Personen (Wettbewerbsvorteil/Substitution). Dass hier Lohn-

nebenkosten ohne Gegenleistung anfallen, kann aber als Anreiz gegen eine Weiter-

beschäftigung gesehen werden. 

Seit 2013 gilt für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, dass Arbeitgeber einen 

Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung in Höhe von 15 Prozent bzw. fünf Prozent 

(bei Minijobs in Privathaushalten) entrichten. Der Arbeitnehmer zahlt als Eigenanteil 

den Differenzbetrag zwischen dem allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Ren-

tenversicherung von derzeit 18,7 Prozent und dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers 

(also 3,7 % bzw. 13,7 %). Für vor 2013 begonnene Beschäftigungsverhältnisse ist eine 

Befreiung in der Rentenversicherung möglich. Die Regelaltersgrenze ist nicht nur in 

den gesetzlichen Regelungen von großer Bedeutung: Sowohl Arbeitgeber als   
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auch Arbeitnehmer orientieren sich stark daran. Wollen Arbeitnehmer dennoch län-

ger arbeiten, können einzelne branchen- und betriebsspezifische Regelungen eine 

Weiterbeschäftigung nach der Regelaltersgrenze erschweren. 

2.6 Branchen- und betriebsspezifische Regelungen 

Für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst gelten bei der Weiterbeschäftigung 

über das gesetzliche Regelrenteneintrittsalter hinaus besondere Regelungen. Diese 

können sich zwischen den Bundesländern sowie dem Bund unterscheiden. Oft ist eine 

Weiterbeschäftigung um bis zu drei Jahre möglich, „wenn dienstliche Belange dem 

nicht entgegenstehen“ (z.B. BBG § 53). Solche Regelungen sind nicht vollständig flexi-

bel, aber deutlich weniger restriktiv als in der Vergangenheit. 

Auch außerhalb des öffentlichen Dienstes sind in Tarifverträgen, Betriebsvereinbarun-

gen oder Arbeitsverträgen Altersgrenzen für ein Ende von Beschäftigungsverhältnissen 

festgelegt. Oft wird hierfür das gesetzliche Renteneintrittsalter festgeschrieben. Ein 

(Weiter-)Beschäftigungsverbot resultiert daraus aber nicht. Mit dem Rentenpaket der 

Bundesregierung ist eine befristete Weiterbeschäftigung möglich geworden. 

3 Reformideen in der Diskussion 

3.1 Vor dem gesetzlichen Renteneintrittsalter 

Diskutiert wird, die Hinzuverdienstgrenzen bei der Teilrente zu flexibilisieren 

und/oder anzuheben bzw. abzuschaffen. Weiterführende Ideen sind Aufstockungen, 

die einen Anreiz für die Inanspruchnahme der Teilrente ergeben sollen: Dies bedeutet, 

dass Arbeitnehmer – ähnlich der geförderten Altersteilzeit – eine Leistung zusätzlich 

zu Rente und Einkommen erhalten könnten, die den Effekt der reduzierten Arbeits-

zeit ausgleicht. Des Weiteren wird die Absenkung des Renteneintrittsalters diskutiert: 

Dies geht bis hin zu dem Vorschlag, eine eigene Rentenart ab 60 Jahren für die Teil-

rente einzuführen. Eine weitere Reformidee ist die Wiedereinführung der geförderten 

Teilzeitarbeit (Altersteilzeit).  

Die Kombirente ist eine Weiterentwicklung der Teilrente, da sie ebenfalls einen paral-

lelen Rentenbezug zur Erwerbstätigkeit vorsieht. Sie ist jedoch deutlich flexibler und 

die maximale Höhe des Gesamteinkommens orientiert sich am höchsten Bruttogehalt 

der letzten 15 Jahre. Wird diese Hinzuverdienstgrenze überschritten, sollen flexible 

Abzüge nur in Höhe der Überschreitung erfolgen. Die Kombirente wäre bei einer 

Wartezeit von 35 Jahren und einem Mindestalter von 63 Jahren möglich. 

Andere Reformideen gehen weiter, so zum Beispiel, das Renteneintrittsalter (voll-

kommen) zu flexibilisieren. Dabei sollen die bestehenden Regelungen zu den Zu- und 

Abschlägen die kürzere bzw. längere Rentenlaufzeit einkalkulieren. Die starke Wir-

kung des Regelrenteneintrittsalters bliebe in diesem Fall erhalten. Dies steht im Ge-

gensatz zu Vorschlägen, den Renteneintrittszeitpunkt an den Versicherungsjahren 

statt an festen Altersgrenzen auszurichten.  
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Der Vorschlag eines Alters-Flexigeldes sieht eine Regelung ähnlich der Kurzarbeit für 

ältere Arbeitnehmer vor. Wird medizinisch festgestellt, dass ein Arbeitnehmer seine 

Tätigkeit nicht mehr in vollem Umfang ausüben kann, erhält er eine 60-prozentige 

Ersatzleistung von der Arbeitsagentur bzw. dem Bund für die nicht geleisteten Stun-

den. So soll vor allem in stark beanspruchenden Berufen ein Übergang bis zur Rente 

gewährleistet und Arbeitslosigkeit vermieden werden, wenn eine Erwerbsminde-

rungsrente nicht in Frage kommt. Bei der Erwerbsminderungsrente wird vorgeschla-

gen, die Abschläge abzuschaffen und den Zugang zu erleichtern. 

Bezüglich der Lebensarbeitskonten gibt es Vorschläge, den Insolvenzschutz und die 

Übertragbarkeit (zwischen verschiedenen Arbeitgebern) zu verbessern.  

3.2 Nach dem gesetzlichen Renteneintrittsalter 

Bezüglich der Regelungen im öffentlichen Dienst wird vorgeschlagen, die bestehen-

den Einschränkungen von Weiterbeschäftigungen aufzuheben. 

Auch wird angeregt, die Regelungen zum Erwerbsautritt in Betriebsvereinbarungen 

und Tarifverträgen (außerhalb des öffentlichen Dienstes) zu flexibilisieren. 

Bezüglich der Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung für Vollrentner existieren 

Vorschläge, diese abzuschaffen, mit dem Gehalt auszuzahlen oder rentensteigernd 

wirken zu lassen. Auch die Abschaffung der Arbeitgeberbeiträge zur Arbeitslosenver-

sicherung wird diskutiert. 
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